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10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren
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Norm

AVG §56;

AVG §59 Abs1;

B-VG Art119a Abs5;

PO §150;

VwGG §34 Abs1;

ZustG §13 Abs2;

ZustG §22 Abs1;

ZustG §9 Abs1;

Rechtssatz

Ist ein angefochtener Bescheid zwar an die GMBH KG adressiert, aber der GMBH ("ihrem ausgewiesenen Vertreter",

einem Postbevollmächtigten) zugestellt worden, so ist für den Fall, daß die belangte Behörde entsprechend der

Einleitung ihres Bescheides "über die Vorstellung der GmbH KG (GmbH)" entschieden hat, davon auszugehen, daß der

angefochtene Bescheid jedenfalls gegenüber der bf GmbH wirksam geworden und daher ihre Beschwerdelegitimation

gegeben ist.
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